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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
zum Bebauungsplan Aunkirchen – GE Aunkirchen - Deckblatt Nr. 4 

Alle nicht geänderten textlichen Festsetzungen gelten weiterhin. 

bisher: 
0.3  Dachformen, Dachneigung, Dacheindeckung
0.3.1 Als Dachform sind für die Werksgebäude je nach Bedarf Flachdach, Pultdach  
  oder flach geneigte Satteldächer zulässig. 

0.3.2 Dachneigung nicht über 30°   (das Landratsamt kann im Einvernehmen  
          mit der Stadt erteilen) 

0.3.3 Dacheindeckung 
  Flachdach: Als Kiespressdach ohne Überstand allseits waagrechter Traufe 

  Pultdach: Alle geeigneten harten Dacheindeckungsarten, Farbe ziegelrot,  
     dunkelbraun oder anthrazit, mit dreiseitig waagrechter Traufe  
     (Mauerwerk seitlich hochziehen) 

  Satteldach: Alle geeigneten harten Dacheindeckungsarten, Farbe ziegelrot,  
     dunkelbraun oder anthrazit. 

künftig: 
0.3  Dachformen; Dachneigung; Dacheindeckung; Wandhöhe, Frsthöhe
0.3.1 Als Dachform sind für die Werksgebäude je nach Bedarf Flachdach, Pultdach  
  oder flach geneigte Satteldächer zulässig. 

0.3.2 Dachneigung nicht über 30°   (das Landratsamt kann im Einvernehmen  
          mit der Stadt erteilen) 

0.3.3 Dacheindeckung 
  Flachdach: Als Kiespressdach ohne Überstand allseits waagrechter Traufe 

  Pultdach: Alle geeigneten harten Dacheindeckungsarten, Farbe ziegelrot,  
     dunkelbraun oder anthrazit, mit dreiseitig waagrechter Traufe  
     (Mauerwerk seitlich hochziehen) 

  Satteldach: Alle geeigneten harten Dacheindeckungsarten, Farbe ziegelrot,  
     dunkelbraun oder anthrazit. 

0.3.4 Wandhöhe,Firsthöhe 
  Die Wandhöhe wird auf 11,00 m festgesetzt. 
  Die Firsthöhe/OK Attika wird auf 12,50 m festgesetzt. 

  Die Wand- bzw. Firsthöhe wird gemessen vom OK Urgelände bis fiktiven  
  Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. 
  Die Oberkannte der Attika wird gemessen von OK Urgelände bis OK Attika. 
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III. Zeichenerklärung für die planlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Aunkirchen – GE Aunkirchen - Deckblatt Nr. 4 

Alle nicht geänderten planlichen Festsetzungen gelten weiterhin. 

bisher: 
2.7  II  Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze zulässig 

2 Vollgeschosse

künftig: 
2.7    entfällt 
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IV. Begründung und Erläuterung 
zur Deckblattänderung Nr. 4 des  
Bebauungsplanes „GE Aunkirchen“
Gemarkung Aunkirchen 
Stadt Vilshofen an der Donau 
Landkreis Passau 

Aufgestellt: 
Vilshofen an der Donau, den 

Stadt Vilshofen an der Donau 
- Stadtbauamt - 
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3.1.  Allgemeines
Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes (verbindlicher Bauleitplan) ist die 
Schaffung von Festsetzungen mit Angabe über die bauliche Art und Nutzung. 
Diese Festsetzungen bilden die Grundlage für die Beurteilung und Genehmi-
gung von Baugesuchen. 
Die Aufstellung zur Änderung des Bebauungsplanes wird von der Stadt in eige-
ner Verantwortung im vereinfachten Verfahren durchgeführt.  
Das Verfahren selbst ist in den §§ 1 – 13 BauGB geregelt.  
Die verbindliche Bauleitplanung befasst sich lediglich mit den Planungstatsa-
chen, sowie den Planungsnotwendigkeiten. 

3.2  Anlass der Änderung 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Aunkirchen – GE Aunkirchen“ 
wurde eine zweigeschossige Bebauung ohne maximaller Wandhöhe festge-
legt. 

Mit Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan „Aunkirchen – GE Aunkirchen“ soll 
die Festlegung von zwei Vollgeschossen entfallen und gleichzeitig wird eine 
maximale Wandhöhe von 11,00 m festgesetzt.  

Ziel dieser Deckblattänderung ist es, sinnvolle Betriebserweiterungen zu er-
möglichen und einer Ortsbildschädlichen Höhenentwicklung entgegenzuwir-
ken. 

Mit Beschluss vom 18.07.2019 hat der Stadtrat der Stadt Vilshofen an der 
Donau die Änderung des Bebauungsplanes „Aunkirchen – GE Aunkirchen“ 
beschlossen. 

3.3  Umweltprüfung 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bau-
leitplänen grundsätzlich eine Umweltprüfung durchzuführen.  

Gegenstand der Änderung ist lediglich die Festsetzung der Wandhöhe auf 11,00 
m und Wegfall der festgesetzten Zahl der max. zulässigen Vollgeschosse. 

Da durch diese Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, wird 
die Deckblattänderung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB  
durchgeführt. 
Eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und der Umweltbericht nach § 2a 
BauGB entfällt daher nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

Mit der Deckblattänderung werden keine Vorhaben begründet, die einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz der Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegen. Desweitern entsteht keine Beeinträchtigung für die in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. 


